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Materialien, Weichmacher, allergieauslösende Stoffe, unhygienische Luft aus der Heizungs- 
bzw. Lüftungsanlage etc. vorhanden sein. 

Ebenfalls sind Belastungen aus Giftstoffen durch Bakterien, Schimmelpilze und 
Schimmelpilzsporen, wie auch ein tierischer Befall durch Staubläuse, Flöhe, Läuse, Zecken, 
Nagetiere usw. in nicht einsehbaren Hohlräumen möglich. Ohne eine fundierte und 
gesicherte Schadstoffdiagnostik durch einen hierfür separat beauftragten Sachverständigen 
kann daher eine gesundheitsgefährdende Kontaminierung nicht ausgeschlossen werden. 

Die tragenden Holzbauteile konnten nicht vollständig eingesehen werden, da diese durch 
Verkleidungen und die Baukonstruktion verdeckt waren bzw. Räumlichkeiten nicht zugänglich 
waren. Die tragende Holzkonstruktion des Gebäudes wie Dach, Decken, Fußböden etc. kann 
daher eventuell durch tierische oder pflanzliche Holzschädlinge nachhaltig geschädigt sein. 

Es erfolgte keine Untersuchung des Grundes und Bodens auf Altlasten. Es wird unterstellt, 
dass keine nachteiligen Eigenschaften vorhanden sind, die den Wert des Grundes und Bodens 
beeinträchtigen. Es ist nicht auszuschließen, dass im Boden der Liegenschaft, den 
Verkehrswert mindernde Bauteile und Schadstoffe (Bauschutt, Sickergruben, Fundamente, 
Pfahlgründungen, Tankanlagen, Bunker, Munition, Leitungen, Chemikalien, Öle, Fette, 
schadstoffbelastete Schottungen etc.) oder den Verkehrswert mindernde Vegetationen im 
Boden (Riesenbärenklau, Rhizome entwickelnder Bambus, toxische Pflanzen etc.) vorhanden 
sind, die nicht bekannt geworden sind.  

Es wurde ungeprüft unterstellt, dass keine Baustoffe, keine Bauteile, keine Eigenschaften des 
Grund und Bodens vorhanden sind, welche eine nachhaltige Gebrauchstauglichkeit oder die 
Gesundheit von Bewohnern oder Nutzern beeinträchtigen oder gefährden. 

Bei der Ortsbesichtigung erfolgten keine Maßprüfungen, Bodenuntersuchungen und keine 
Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen. Soweit nicht anders 
angegeben, wird die Funktionstauglichkeit unterstellt. Es wurden am oder vom 
Bauwerkskörper oder an oder von dessen Inventar keinerlei Proben für technische oder 
chemische Untersuchungen genommen. 

Es erfolgte keine Untersuchung hinsichtlich der Forderung von Steuern, Gebühren oder 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Abgaben. Es wird unterstellt, dass am Tag der 
Verkehrswertermittlung sämtliche Beträge entrichtet worden sind. 

Die Angaben zu Flächen und Rauminhalten wurden aus den vorliegenden Unterlagen 
entnommen. Es erfolgte eine stichprobenartige Überprüfung auf Übereinstimmung mit DIN 
277 und der Wohnflächenverordnung WoFlV. Die im Gutachten angegebenen Flächen und 
Mieterträge sind ausschließlich nur für die Verkehrswertbestimmung ausgewiesen und 
können nicht für andere Zwecke (Vermietung, Finanzierung etc.) angewandt werden. 

Die im Gutachten zur Abbildung kommenden Auszüge aus den unterschiedlichsten 
Bezugsquellen (Bauakten, Grundbuchakten, Unterlagen von Kreditinstituten, von 
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Eigentümern, etc.) müssen nicht authentisch sein, sondern können erhebliche Abweichungen 
zum tatsächlichen Zustand und den baulichen Eigenschaften aufweisen. Eine Überprüfung 
bzw. Korrektur der Abbildungen mit der tatsächlichen Baukonstruktion des Objekts war nicht 

Gegenstand des Auftrages. 

Die im Gutachten auszugsweise dargestellten Grundrisse, Schnitte oder sonstigen 
Abbildungen und textliche Angaben, können daher Darstellungen und Informationen 
enthalten, die nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. 

Einrichtungsgegenstände (Einbauküchen, etc.) oder sonstige dem individuellen Wohnen 
dienende Gegenstände (Markisen, Kaminöfen, Gartenmöbel, Blumenkübel, Gartenhaus 
etc.), die auf Fotos abgebildet sind, sind nicht Bestandteil der Verkehrswertermittlung, es sei 
denn, diese Teile sind explizit in der Wertermittlung aufgeführt. 

Bei gewerblichen Objekten vorhandene Betriebseinrichtungen (Stühle, Tische, Schränke, 
Dekorationen, Kücheneinrichtungen, etc.) und Maschinen sind nicht Bestandteil der 
Verkehrswertermittlung, wenn diese vom Mieter eingebracht sind. Im Falle der 
Berücksichtigung als wesentliche Bestandteile oder als Zubehör sind diese separat 
aufgeführt. 

Die vorliegende Wertermittlung geht insoweit von Mängelfreiheit aus. Sollten derartige 
Mängel und Schäden jedoch vorliegen, kann das zu erheblichen Abweichungen von den hier 
ermittelten Werten führen. Diese Mängel und Schäden wären durch Sondersachverständige 
zu prüfen. 

Für die Wertermittlung waren ggf. aus den Unterlagen, Angaben und Auskünften Annahmen 
zu treffen. Sollten sich diese als nichtzutreffend oder überholt herausstellen, so ist das 
Gutachten gegebenenfalls zu präzisieren bzw. zu ergänzen. 

Inwieweit alle vorhandenen baulichen Anlagen baurechtlich genehmigt sind und ob die mit 
der Baugenehmigung verbundenen Auflagen (Standsicherheit, Brandschutz, Wärmeschutz, 
Schallschutz, Umweltschutz, Arbeitsstättenrichtlinien, etc.) umgesetzt und eingehalten 
wurden, wurde auftragsgemäß nicht geprüft. 

Die Verwertung für nicht eigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche 
Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis der zuständigen Behörden, der Vermessungs- und 
Katasterbehörde sowie des Sachverständigen zulässig. 

Das Gutachten entfaltet keine Wirkung gegenüber Dritten. Die Aufnahme in den 
Schutzbereich eines Dritten wird ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Haftung gegenüber 
Dritten, zum Beispiel Käufern des Hauses wird hiermit ausdrücklich nicht übernommen. 
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Damit eine in Deutschland einheitliche Vorgehensweise bei der Ermittlung des Verkehrswerts 
nach §194 BauGB gewährleistet wird, hat der Gesetzgeber die 
Immobilienwertermittlungsverordnung erstellt. Die aktuell gültige Fassung wurde am 14. Juli 
2021 vom Bundeskabinett beschlossen und ist am 19.07.2021 im Bundesgesetzblatt 
verkündet worden. Alle Verweise auf einen § beziehen sich, sofern nicht explizit ein anderes 
Regelungswerk genannt ist, auf die ImmoWertV 2021. 

Erforderliche Daten und Modellkonformität 

Die zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Kaufpreise, Bodenrichtwerte, Zinssätze, 
Umrechnungskoeffizienten, Anpassungsfaktoren, Indexreihen, sowie sonstige erforderliche 
Daten) sind nach §9 geeignet, wenn die Daten hinsichtlich ihrer Aktualität bezogen auf den 
Wertermittlungsstichtag und bezogen auf die Repräsentativität den jeweiligen 
Grundstücksmarkt zutreffend abbilden. Etwaige Abweichungen in den allgemeinen 
Wertverhältnissen sowie wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des 
Wertermittlungsobjekts können nach §9 (2-3) berücksichtigt werden. 

Bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse sind die Daten durch geeignete 
Indexreihen oder in anderer Weise an die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag 
anzupassen. Wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des 
Wertermittlungsobjekts sind durch geeignete Umrechnungskoeffizienten, durch eine 
Anpassung mittels marktüblicher Zu- oder Abschläge, oder in anderer Weise zu 
berücksichtigen. 

Die Modellkonformität in §10 besagt, dass bei der Anwendung von relevanten Daten 
dieselben Modelle und Modellansätze zu verwenden sind, die bei der Ermittlung dieser Daten 
zugrunde lagen. Liegen für den maßgeblichen Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei 
Anwendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung 
abzuweichen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität erforderlich 
ist. 
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